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BVerwG: Kein abgeleiteter 
Flüchtlingsschutz für Fami-
lienangehörige eines erst in 
Deutschland geborenen und 
hier als Flüchtling anerkann-
ten Kindes
Die drittstaatsangehörigen Familienangehörigen, hier 
Eltern und Geschwister, des erst nach der Ausreise 
aus dem Herkunftsland geborenen Kindes, dem in der 
Bundesrepublik die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt 
worden ist, haben keinen Anspruch auf Zuerkennung 
der Flüchtlingseigenschaft nach § 26 Abs. 3 und 5 
Satz 2 AsylG. Das entschied das Bundesverwaltungs-
gericht in seinem Urteil vom 15. November 2023 
(Az. 1 C 7/22) und verwies darauf, dass es auch nicht 
ausreiche, wenn das stammberechtigte Kind in eine 
bereits im Herkunftsland bestehende Kern- oder 
Restfamilie hineingeboren werde. Vielmehr sei mit der 
Gewährung internationalen Schutzes, hier bezogen 
auf den an den Ehegattenschutz angelehnten Eltern- 
und Geschwisterschutz, eine gemeinsame Heraus-
verlagerung des Aufenthalts aus dem Herkunftsland 
erforderlich.1

§ 26 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 in Verbindung mit Abs. 3 
Satz 2 und Abs. 5 AsylG setze für die Zuerkennung der 
Flüchtlingseigenschaft für Eltern und Geschwister vo-
raus, dass die Familie im Sinne des Art. 2 Buchst. j RL 
2011/95/EU schon in dem Staat bestanden habe, in 
dem der Flüchtling verfolgt werde. Auch das Unions-
recht stehe dem nicht entgegen. Auch die unions-
rechtliche Regelung über die Wahrung des Familien-
verbands2, die im nationalen Recht mit § 26 AsylG 
„überschießend“ umgesetzt worden sei und auf die 
§ 26 Abs. 3 AsylG ausdrücklich verweise, beziehe 
Familienangehörige nur insoweit ein, als die Familie 
bereits im Herkunftsstaat bestanden habe. 

Der dort jeweils verwendete Familienbegriff beziehe 
sich nach Wortlaut, Systematik sowie Sinn und Zweck 
der Regelung gerade auf das familiäre Verhältnis 
zwischen dem Stammberechtigten und dem Familien-
angehörigen, der den abgeleiteten Schutzstatus bzw. 
die Wahrung des Familienverbands begehrt. Danach 
scheide ein Familienschutz für Eltern und Geschwister 
von vornherein aus, wenn das stammberechtigte Kind 
erst in Deutschland geboren werde. 

Dem stehe auch nicht entgegen, dass die Ableitung 
nach § 26 Abs. 2 AsylG für minderjährige nachgebo-
rene Kinder von ihren international schutzberech-
tigten Eltern möglich sei. Diese Norm sehe schon 
tatbestandlich nicht vor, dass die Familie bereits im 

1 Urteil vom 15.11.2023, BVerwG 1 C 7.22, juris.
2 Siehe Art. 2 Buchst. j i. V. m. Art. 23 Abs. 2 RL 2011/95/EU.

Verfolgerstaat bestanden haben müsse. Ferner hande-
le es sich um eine unionsrechtlich3 nicht zu beanstan-
dende bewusste Privilegierung des Familienschutzes 
für minderjährige Kinder, die sachlich begründet sei 
und auch nicht gegen den Allgemeinen Gleichheits-
satz (Art. 3 Abs. 1 GG) verstoße4.

Das Urteil stützt die Rechtsansicht des Bundesamtes.

Grundsatzangelegenheiten der Prozessführung,
Revisionsverfahren

Sicherheitslage und humani-
täre Lage in Jemen
Sicherheitslage
Anfang April 2022 wurde unter Vermittlung der 
UN ein Waffenstillstand zwischen der international 
anerkannten Regierung und den Houthis verein-
bart. Während dieser Waffenruhe sank die Zahl der 
Todesopfer, auch wenn die Kampfhandlungen zu 
keinem Zeitpunkt vollständig eingestellt wurden.5 Am 
2. Oktober 2022 ist der Waffenstillstand schließlich 
ausgelaufen, nachdem sich die Beteiligten nicht auf 
Bedingungen für eine weitere Verlängerung einigen 
konnten.6 Tatsächlich ist es auch nach formalem Aus-
laufen des Waffenstillstands Anfang Oktober 2022 
bislang zu keinem großflächigen (Wieder-)Anstieg der 
Kampfhandlungen gekommen.7

Dennoch ist die Lage militärisch wie auch politisch 
nach wie vor fragil.8 Lokale Gefechte und gezielte 
Angriffe auf Zivilpersonen sowie die zivile Infrastruk-
tur sind nach wie vor alltäglich.9 Der Rückgang der 
Kampfhandlungen ist somit keineswegs mit einem 
Ende der Kampfhandlungen zu verwechseln; für das 
dritte Quartal 2023 wurden bspw. noch immer rd. 900 
Konfliktvorfälle verzeichnet. Die Zahl der Todesopfer 
(Kombattanten und Zivilpersonen) hat mit Einsetzen 
der Waffenruhe jedoch schlagartig und durchaus mit 
nachhaltiger Wirkung abgenommen. So kamen in den 
letzten zwölf Monaten vor der Waffenruhe (April 2021 
bis März 2022) rd. 17.510 Personen zu Tode. Zwischen 
3 EuGH, Urteil vom 9. November 2021 – C-91/20 –, Rn. 39 ff., juris.
4 BVerwG, Urt. v. 15. November 2023 a. a. O., Rn. 20 ff.
5 The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED): Yemen Truce 
Monitor, o.D., https://acleddata.com/middle-east/yemen/yemen-truce-moni-
tor/#analysis, abgerufen am 30.11.23.
6 Office of the Special Envoy of the Secretary-General for Yemen (OSEGY): 
Timeline on the Progress of the Truce Implementation, o.D., https://osesgy.
unmissions.org/timeline-progress-truce-implementation, abgerufen am 
30.11.23.
7 OSEGY: Briefing by Special Envoy Hans Grundberg to the UN Security 
Council, 16.08.2023, https://osesgy.unmissions.org/sites/default/files/brie-
fing_by_special_envoy_hans_grundberg_to_the_un_security_council_1.pdf, 
abgerufen am 30.11.23.
8 Civilian Impact Monitoring Project (CIMP): 2022 Annual Report 1 January - 
31 December 2022, März 2023, https://civilianimpactmonitoring.org/oneweb-
media/CIMP%20Annual%20Report%202022.pdf, abgerufen am 28.11.23, S. 
6-7. 
9 ACLED: Export Data Tool, Zeitraum 01.01.2015 bis 30.09.2023, abgerufen am 
10.10.2023. 

https://acleddata.com/middle-east/yemen/yemen-truce-monitor/#analysis 
https://acleddata.com/middle-east/yemen/yemen-truce-monitor/#analysis 
https://osesgy.unmissions.org/timeline-progress-truce-implementation
https://osesgy.unmissions.org/timeline-progress-truce-implementation
https://osesgy.unmissions.org/sites/default/files/briefing_by_special_envoy_hans_grundberg_to_the_un_security_council_1.pdf
https://osesgy.unmissions.org/sites/default/files/briefing_by_special_envoy_hans_grundberg_to_the_un_security_council_1.pdf
https://civilianimpactmonitoring.org/onewebmedia/CIMP%20Annual%20Report%202022.pdf
https://civilianimpactmonitoring.org/onewebmedia/CIMP%20Annual%20Report%202022.pdf
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Zivilpersonen ein wachsendes Problem dar.16 Die Zahl 
der gezielten Angriffe gegen Zivilpersonen hat sich 
seit der Waffenruhe nicht signifikant reduziert; zu-
dem ist die Zahl der zivilen Opfer seit der Waffenruhe 
zwar gesunken, erreicht aber nach wie vor in etwa das 
Niveau wie in der ersten Jahreshälfte 2021.

Unter Berücksichtigung der genannten Trends lässt 
sich der Schluss ziehen, dass sich die Sicherheitslage 
für die Zivilbevölkerung Jemens seit April 2022 zwar 
leicht gebessert hat. Dennoch profitieren Zivilperso-
nen dabei nicht in dem Maße, wie es hinsichtlich der 
allgemein abnehmenden Intensität des Konflikts zu 
erwarten gewesen wäre.

Humanitäre Lage
Die Schäden und Zerstörung, welche der jahrelange 
und andauernde Krieg an medizinischer, landwirt-
schaftlicher und sonstiger ziviler Infrastruktur hinter-
lassen hat und weiterhin hinterlässt, sind derart stark, 
dass die Abnahme der Kampfhandlungen zu keiner 
signifikanten Verbesserung der humanitären Lage 
geführt hat. Dieser Trend wird durch steigende Preise 
auf dem Weltmarkt, hohe Inflation und die allgemein 
schlechte wirtschaftliche Lage verstärkt. Im Ergebnis 
sind nach wie vor rd. zwei Drittel der Bevölkerung auf 
humanitäre Hilfen angewiesen.17

Jemen bezieht rd. 90 % seiner Lebensmittel durch 
Importe, welche in Gebieten der Houthis zuletzt noch 
gesunken sind.18 Aufgrund von Finanzierungslücken 
wurden auch die von Hilfsorganisationen ausgege-
benen Lebensmittelrationen reduziert, sodass seit 
Anfang 2022 deutlich weniger als die Hälfte der sonst 
üblichen Lebensmittelration ausgegeben wird.19 Somit 
sind sowohl die Verfügbarkeit als auch die Bezahl-
barkeit von Lebensmitteln für große Teile der Be-
völkerung nach wie vor stark eingeschränkt. In 
der Folge herrscht auch nach dem Rückgang der 
Kampfhandlungen ein hohes Maß an Ernährungsun-
sicherheit bzw. Mangelernährung, wovon insgesamt 
weiterhin ca. 17,3 Millionen Menschen (rd. 52 % der 

16 The New Arab: Houthis accused of killing two Yemeni farmers after land 
seizures protest, 07.12.2022, https://www.newarab.com/news/yemens-hout-
his-accused-seizing-land-killing-farmers, abgerufen am 28.11.23; Carboni, 
Andrea (ACLED): The Myth of Stability: Infighting and Repression in Houthi-
Controlled Territories, 09.02.2021, https://acleddata.com/2021/02/09/the-
myth-of-stability-infighting-and-repression-in-houthi-controlled-territories/, 
abgerufen am 28.11.23; ACLED: Export Data Tool, Zeitraum 01.01.2015 bis 
30.09.2023, abgerufen am 10.10.2023.
17 UNOCHA: Humanitarian Needs Overview Yemen 2023, Dezember 2022, 
https://reliefweb.int/attachments/c328e656-ebbf-4e15-baec-5805c093b6b0/
Yemen_HNO_2023_final.pdf, abgerufen am 15.11.23, S. 4, S. 6, S. 23-24, S. 
34; UN: Despite Ongoing Challenges, Parties to Yemen Conflict Showing 
Willingness to Make Progress on Ceasefire, Political Talks, Top Official Tells 
Security Council, 17.05.2023, https://press.un.org/en/2023/sc15284.doc.htm, 
abgerufen am 13.11.23; Ballard, Sierra / Kurtzer, Jacob (Center for Strategic 
& International Studies): The Humanitarian Influence of Yemen’s Truce, 
19.12.2023, https://www.csis.org/analysis/humanitarian-influence-yemens-
truce, abgerufen am 13.11.23. 
18 World Food Programme (WFP): Yemen Food Security Update, August 2023, 
https://reliefweb.int/attachments/6210b793-319b-43bd-9b09-d98fea-
d86e79/WFP-0000152382.pdf, abgerufen am 15.11.23, S. 11. 
19 Ebd., S. 12.

Oktober 2022 und September 2023 waren es insge-
samt noch 4.151, was einem ähnlichen Niveau wie in 
der ersten Jahreshälfte 2021 entspricht. Weiter sind 
u.a. folgende Trends zu erkennen:

• Kampfhandlungen sind weniger tödlich: Weniger 
Todesopfer im Verhältnis zur Anzahl an Konflikt-
vorfällen als vor der Waffenruhe. 

• Abnahme der Zahl an Todesopfern, v.a. durch 
Einstellung der Luftschläge.

Der Konflikt hat also im Allgemeinen an Intensität 
abgenommen.

Nach wie vor führen beide Seiten Drohnenangriffe auf 
zivile Einrichtungen bzw. Wohngebiete durch, auch 
nach Einsetzen der Waffenruhe.10 Die Houthis haben 
Sprengfallen und Minen in erheblichem Ausmaß 
eingesetzt, denen oftmals Zivilpersonen zum Opfer 
gefallen sind.11 Dieser Trend hat sich seit Einsetzen der 
Waffenruhe verstärkt. Grund dafür ist v.a. die größere 
Bewegungsfreiheit in vormals umkämpften Gebieten, 
insbesondere entlang der jemenitischen Westküste im 
Gouvernement Hudaida.12 Die Zahl der Konfliktvor-
fälle, welche sich explizit gegen Zivilpersonen richten, 
beträgt seit mehreren Jahren konstant über 900 pro 
Jahr, der Waffenstillstand hat diesbezüglich zu keinen 
nennenswerten Veränderungen geführt.

In den Gouvernements, welche (fast) komplett unter 
Kontrolle der Houthis stehen13, ist eine deutliche Zu-
nahme an gezielten Übergriffen gegen Zivilpersonen 
zu beobachten. Dies ist einerseits darauf zurückzu-
führen, dass die Houthis sämtliche politische sowie 
zivilgesellschaftliche Opposition zunehmend härter 
verfolgen;14 andererseits sind die Houthis keine 
homogene Gruppe, sodass es zu teils gewalttätigen 
Konflikten um Loyalitäten, Einfluss und Ressour-
cen innerhalb der Houthis kommt.15 Darüber hinaus 
stellt Landraub durch Houthis zum Nachteil von 

10 Beispielhaft einige der Vorfälle: Angriff eines Marktes mittels Kampfdrohne 
in Lahij am 05.07.2023 durch die Houthis (event ID: YEM81133); Drohnen-
angriff auf ein Wohngebiet in Hodeida am 25.07.2023 durch die Houthis (event 
ID: YEM81957) ; Drohnenangriff des jemenitischen Militärs auf ein Wohnge-
biet in Taizz am 24.07.2023 (event ID: YEM81464), Quelle: ACLED: Export Data 
Tool, Zeitraum 01.01.2015 bis 30.09.2023, abgerufen am 10.10.2023.
11 Human Rights Watch (HRW): Yemen: Houthi Landmines Kill Civilians, Block 
Aid, 22.04.2019, https://www.hrw.org/news/2019/04/22/yemen-houthi-land-
mines-kill-civilians-block-aid, abgerufen am 28.11.23.
12 Civilian Impact Monitoring Project (CIMP): 2022 Annual Report 1 January - 
31 December 2022, März 2023, https://civilianimpactmonitoring.org/oneweb-
media/CIMP%20Annual%20Report%202022.pdf, abgerufen am 28.11.23, S. 
2, S. 6-7.
13 Hier: al-Bayda, al-Mahwit, Amanat al-Asimah, Amran, Dhamar, Hajjah, Ibb, 
Raymah, Saadah und Sanaa.
14 Amnesty International: Yemen: Wave of arrests by Huthi de facto authorities 
following demonstrations, 29.09.2023, https://www.amnesty.org/en/latest/
news/2023/09/yemen-wave-of-arrests-by-huthi-de-facto-authorities-follo-
wing-demonstrations/, abgerufen am 30.11.23; Aljazeera: Crackdown on 
YouTubers leaves little space for dissent in Yemen, 11.01.2023, https://www.
aljazeera.com/news/2023/1/11/crackdown-on-youtubers-leaves-little-spa-
ce-for-dissent-in-yemen, abgerufen am 30.11.23.
15 Carboni, Andrea (ACLED): The Myth of Stability: Infighting and Repression in 
Houthi-Controlled Territories, 09.02.2021, https://acleddata.com/2021/02/09/
the-myth-of-stability-infighting-and-repression-in-houthi-controlled-territo-
ries/, abgerufen am 28.11.23.

https://www.newarab.com/news/yemens-houthis-accused-seizing-land-killing-farmers
https://www.newarab.com/news/yemens-houthis-accused-seizing-land-killing-farmers
https://acleddata.com/2021/02/09/the-myth-of-stability-infighting-and-repression-in-houthi-controlled-territories/
https://acleddata.com/2021/02/09/the-myth-of-stability-infighting-and-repression-in-houthi-controlled-territories/
https://reliefweb.int/attachments/c328e656-ebbf-4e15-baec-5805c093b6b0/Yemen_HNO_2023_final.pdf
https://reliefweb.int/attachments/c328e656-ebbf-4e15-baec-5805c093b6b0/Yemen_HNO_2023_final.pdf
https://press.un.org/en/2023/sc15284.doc.htm
https://www.csis.org/analysis/humanitarian-influence-yemens-truce
https://www.csis.org/analysis/humanitarian-influence-yemens-truce
https://reliefweb.int/attachments/6210b793-319b-43bd-9b09-d98fead86e79/WFP-0000152382.pdf
https://reliefweb.int/attachments/6210b793-319b-43bd-9b09-d98fead86e79/WFP-0000152382.pdf
https://www.hrw.org/news/2019/04/22/yemen-houthi-landmines-kill-civilians-block-aid
https://www.hrw.org/news/2019/04/22/yemen-houthi-landmines-kill-civilians-block-aid
https://civilianimpactmonitoring.org/onewebmedia/CIMP%20Annual%20Report%202022.pdf
https://civilianimpactmonitoring.org/onewebmedia/CIMP%20Annual%20Report%202022.pdf
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/09/yemen-wave-of-arrests-by-huthi-de-facto-authorities-following-demonstrations/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/09/yemen-wave-of-arrests-by-huthi-de-facto-authorities-following-demonstrations/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/09/yemen-wave-of-arrests-by-huthi-de-facto-authorities-following-demonstrations/
https://www.aljazeera.com/news/2023/1/11/crackdown-on-youtubers-leaves-little-space-for-dissent-in-yemen
https://www.aljazeera.com/news/2023/1/11/crackdown-on-youtubers-leaves-little-space-for-dissent-in-yemen
https://www.aljazeera.com/news/2023/1/11/crackdown-on-youtubers-leaves-little-space-for-dissent-in-yemen
https://acleddata.com/2021/02/09/the-myth-of-stability-infighting-and-repression-in-houthi-controlled-territories/
https://acleddata.com/2021/02/09/the-myth-of-stability-infighting-and-repression-in-houthi-controlled-territories/
https://acleddata.com/2021/02/09/the-myth-of-stability-infighting-and-repression-in-houthi-controlled-territories/
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Gesamtbevölkerung) betroffen sind.20 Durch den be-
waffneten Konflikt ist zudem die ohnehin mangelhaf-
te Wasserversorgung weiter beeinträchtigt worden.21 
Über 38 % der Menschen in Jemen haben keinen oder 
nur eingeschränkten Zugang zu Trinkwasser22, was 
zur Nutzung unsauberen Wassers führt23. Rund zwölf 
Millionen Menschen (entspricht mehr als 36 %) haben 
keinen Zugang zu adäquaten Toiletten, Schätzungen 
zufolge verrichten knapp drei Millionen Menschen 
ihre Notdurft im Freien.24 Darüber hinaus ist das 
Gesundheitssystem in großen Teilen zusammen-
gebrochen, nahezu die Hälfte aller Einrichtungen zur 
Gesundheitsversorgung sind nicht oder nur teilweise 
funktionsfähig.25

Die Wirtschaft in ganz Jemen war bereits vor Beginn 
des bewaffneten Konflikts schwach und ist durch den 
Krieg weiter eingebrochen. Durch die jahrelange See- 
und Luftblockade hat die saudisch geführte Koalition 
die Menschen in den Gebieten unter Kontrolle der 
Houthis (und damit zwei Drittel der Bevölkerung) 
jahrelang in weiten Teilen vom Weltmarkt abgeschnit-
ten.26 Mit Beginn der Waffenruhe Anfang April 2022 
wurde die See- und Luftblockade weitestgehend 
aufgehoben, sodass seitdem Importe von Gütern 
aller Art möglich sind.27 Hilfsorganisationen sind in 
ihrem Wirken weiterhin eingeschränkt, u.a. durch die 
drastische und sich verschärfende Unterfinanzierung: 
In den letzten fünf Jahren sind die finanziellen Mittel 
für humanitäre Hilfen um rd. 62 % gesunken.28 In 
der Folge gibt bspw. das Welternährungsprogramm 
weiterhin um mehr als die Hälfte reduzierte Lebens-
mittelrationen aus.29 Außerdem bestehen weiterhin 

20 UNOCHA: Humanitarian Needs Overview Yemen 2022, April 2022, https://
reliefweb.int/attachments/41763028-2b21-3172-ab7f-64f7ae908e57/Ye-
men_HNO_2022%20-%20Final%20Version%20%281%29.pdf, abgerufen am 
15.11.23, S. 55.
21 Ebd., S. 87.
22 WHO/Unicef Joint Monitoring Programme: WASH data, Yemen, 2022, 
https://washdata.org/data/household#!/table?geo0=country&geo1=YEM, 
abgerufen am 13.11.23. 
23 UNOCHA: Humanitarian Needs Overview Yemen 2022, April 2022, https://
reliefweb.int/attachments/41763028-2b21-3172-ab7f-64f7ae908e57/Ye-
men_HNO_2022%20-%20Final%20Version%20%281%29.pdf, abgerufen am 
15.11.23, S. 82.
24 WHO/Unicef Joint Monitoring Programme: WASH data, Yemen, 2022, 
https://washdata.org/data/household#!/table?geo0=country&geo1=YEM, 
abgerufen am 13.11.23. 
25 UNOCHA: Humanitarian Needs Overview Yemen 2022, April 2022, https://
reliefweb.int/attachments/41763028-2b21-3172-ab7f-64f7ae908e57/Ye-
men_HNO_2022%20-%20Final%20Version%20%281%29.pdf, abgerufen am 
15.11.23, S. 58.
26 Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index (BTI): Yemen Country Report 
2022, 2022, https://bti-project.org/fileadmin/api/content/en/downloads/
reports/country_report_2022_YEM.pdf, abgerufen am 13.11.23, S. 20.
27 Abdullah, Khaled: “Yemen’s Hodeidah receives first ship carrying general 
cargo in years amid truce push”, in: reuters.com, 26.02.2023, https://www.reu-
ters.com/world/middle-east/yemens-hodeidah-receives-first-ship-carrying-
general-cargo-years-amid-truce-push-2023-02-26/, abgerufen am 15.11.23; 
The New Arab:  Yemen’s Hodeida port receives first fuel ship under ceasefire, 
04.04.2022, https://www.newarab.com/news/yemens-hodeida-port-receives-
first-fuel-ship-under-truce, abgerufen am 15.11.23.  
28 Save the Children: Humanitarian aid in Yemen slashed by over 60% in five 
years, 25.09.2023, https://www.savethechildren.net/news/humanitarian-aid-
yemen-slashed-over-60-five-years, abgerufen am 15.11.23. 
29 World Food Programme (WFP): Yemen Food Security Update, August 2023, 
https://reliefweb.int/attachments/6210b793-319b-43bd-9b09-d98fea-
d86e79/WFP-0000152382.pdf, abgerufen am 13.11.23, S. 12. 

Zugangsbeschränkungen und -behinderungen für 
Hilfsorganisationen, v. a. in den von den Houthis 
kontrollierten Gebieten.30 Darüber hinaus schränken 
anhaltende Kampfhandlungen und überbordende 
bürokratische Anforderungen sowohl in den Gebieten 
unter Kontrolle der Houthis als auch in Regierungs-
gebieten die Arbeit von Hilfsorganisationen weiterhin 
nachhaltig ein.31

Für ausführliche Informationen zur Sicherheitslage 
siehe auch Länderreport Jemen: Die Sicherheitslage 
seit Beginn des Waffenstillstands; für ausführliche 
Informationen zur humanitären Lage siehe auch Län-
derkurzinformation Jemen: Humanitäre Lage.

Länderanalysen

Länderkurzinformationen zu 
Senegal und Guinea-Bissau
Die Länderanalyse des Bundesamts hat in einer ak-
tuellen Kurzinformation zu Senegal Erkenntnisse zu 
weiblicher Genitalverstümmelung (FGM) zusammen-
getragen. Es wird dabei insbesondere auf die landes-
spezifischen Aspekte wie regions- und altersbezogene 
Verteilung von FGM eingegangen. Ferner werden 
Schutzmöglichkeiten sowie inländische Fluchtalter-
nativen beleuchtet.

In einer weiteren Länderkurzinformation zu Guinea-
Bissau geht es um die Stellung der Frau sowie gegen 
Frauen gerichtete Gewalt. Nach einem Abriss zur 
Stellung der Frau im Allgemeinen geht die Länder-
kurzinformation insbesondere auf die Themen staat-
licher Schutz, häusliche Gewalt, Kinder- und Zwangs-
verheiratung, weibliche Genitalverstümmelung sowie 
Menschenhandel ein.

Die Kurzinformationen zu Senegal und Guinea-Bis-
sau sind öffentlich und können auf MILo eingesehen 
werden.

Länderanalysen

30 UN: Despite Ongoing Challenges, Parties to Yemen Conflict Showing 
Willingness to Make Progress on Ceasefire, Political Talks, Top Official Tells 
Security Council, 17.05.2023, https://press.un.org/en/2023/sc15284.doc.htm, 
abgerufen am 15.11.23. 
31 UNOCHA: UN Humanitarian chief: Access constraints widespread in Yemen, 
16.01.2023, https://www.unocha.org/news/un-humanitarian-chief-access-
constraints-widespread-yemen#:~:text=As%20we%20have%20briefed%20
this,more%20than%205%20million%20people, abgerufen am 13.11.23; Bal-
lard, Sierra / Kurtzer, Jacob (Center for Strategic & International Studies): The 
Humanitarian Influence of Yemen’s Truce, 19.12.2023, https://www.csis.org/
analysis/humanitarian-influence-yemens-truce, abgerufen am 13.11.23. 

https://reliefweb.int/attachments/41763028-2b21-3172-ab7f-64f7ae908e57/Yemen_HNO_2022%20-%20Final%20Version%20%281%29.pdf
https://reliefweb.int/attachments/41763028-2b21-3172-ab7f-64f7ae908e57/Yemen_HNO_2022%20-%20Final%20Version%20%281%29.pdf
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https://reliefweb.int/attachments/41763028-2b21-3172-ab7f-64f7ae908e57/Yemen_HNO_2022%20-%20Final%20Version%20%281%29.pdf
https://reliefweb.int/attachments/41763028-2b21-3172-ab7f-64f7ae908e57/Yemen_HNO_2022%20-%20Final%20Version%20%281%29.pdf
https://bti-project.org/fileadmin/api/content/en/downloads/reports/country_report_2022_YEM.pdf
https://bti-project.org/fileadmin/api/content/en/downloads/reports/country_report_2022_YEM.pdf
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemens-hodeidah-receives-first-ship-carrying-general-cargo-years-amid-truce-push-2023-02-26/
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemens-hodeidah-receives-first-ship-carrying-general-cargo-years-amid-truce-push-2023-02-26/
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemens-hodeidah-receives-first-ship-carrying-general-cargo-years-amid-truce-push-2023-02-26/
https://www.newarab.com/news/yemens-hodeida-port-receives-first-fuel-ship-under-truce
https://www.newarab.com/news/yemens-hodeida-port-receives-first-fuel-ship-under-truce
https://www.savethechildren.net/news/humanitarian-aid-yemen-slashed-over-60-five-years
https://www.savethechildren.net/news/humanitarian-aid-yemen-slashed-over-60-five-years
https://reliefweb.int/attachments/6210b793-319b-43bd-9b09-d98fead86e79/WFP-0000152382.pdf
https://reliefweb.int/attachments/6210b793-319b-43bd-9b09-d98fead86e79/WFP-0000152382.pdf
https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe/fetchcsui/-29157795/Deutschland._Bundesamt_f%C3%BCr_Migration_und_Fl%C3%BCchtlinge%2C_Jemen_-_Die_Sicherheitslage_seit_Beginn_des_Waffenstillstands%2C_01.11.2023._%28L%C3%A4nderreport___63%29._%28L%C3%A4nderreport___63%29.pdf?nodeid=29157124&vernum=-2
https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe/fetchcsui/-29157795/Deutschland._Bundesamt_f%C3%BCr_Migration_und_Fl%C3%BCchtlinge%2C_Jemen_-_Die_Sicherheitslage_seit_Beginn_des_Waffenstillstands%2C_01.11.2023._%28L%C3%A4nderreport___63%29._%28L%C3%A4nderreport___63%29.pdf?nodeid=29157124&vernum=-2
https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe/fetchcsui/-29080443/Deutschland._Bundesamt_f%C3%BCr_Migration_und_Fl%C3%BCchtlinge%2C_Jemen_-_Humanit%C3%A4re_Lage%2C_01.11.2023._%28L%C3%A4nderkurzinformation_-_%C3%B6ffentlich%29.pdf?nodeid=29077912&vernum=-2
https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe/fetchcsui/-29080443/Deutschland._Bundesamt_f%C3%BCr_Migration_und_Fl%C3%BCchtlinge%2C_Jemen_-_Humanit%C3%A4re_Lage%2C_01.11.2023._%28L%C3%A4nderkurzinformation_-_%C3%B6ffentlich%29.pdf?nodeid=29077912&vernum=-2
https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe/app/nodes/29975680
https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe/app/nodes/29975923
https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe/app/nodes/29975923
https://press.un.org/en/2023/sc15284.doc.htm
https://www.csis.org/analysis/humanitarian-influence-yemens-truce
https://www.csis.org/analysis/humanitarian-influence-yemens-truce
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OVG Niedersachsen / Dub-
lin Slowenien: Keine Gefahr 
von Push-Backs und Ketten-
abschiebungen für Dublin-
Rückkehrende
Mit dem Urteil vom 5. Dezember 2023 entschied das 
Niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) 
(Az. 10 LB 19/23), dass keine systemischen Schwach-
stellen im slowenischen Asyl- und Aufnahmever-
fahren bestünden und Push-Backs sowie Kettenab-
schiebungen für Dublin-Rückkehrer nicht beachtlich 
wahrscheinlich seien. Ein Eurodac-Treffer hatte 
nachgewiesen, dass der afghanische Staatsangehörige 
bereits einen Antrag auf internationalen Schutz in 
Slowenien gestellt hatte, weshalb das Bundesamt die 
Übernahme des Klägers ersuchte und seinen Antrag 
als unzulässig ablehnte. Mit der dagegen erhobenen 
Klage hat das Verwaltungsgericht (VG) Hannover 
(Az. 15 A 2863/22) den Bescheid aufgehoben und die 
Klage im Übrigen abgewiesen. Das VG begründetet 
dies damit, dass die Zuständigkeit auf die Beklagte 
übergegangen sei, weil im slowenischen Asylsystem 
systemische Schwachstellen bestünden. Es komme 
seit längerem zu gewaltsamen Push-Backs und die 
nachgewiesenen Kettenabschiebungen würden hin-
reichend belegen, dass auch Dublin-Rückkehrende 
betroffen seien. Daraufhin reichte das Bundesamt 
erfolgreich Berufung ein.32

Nach den vorliegenden Erkenntnisquellen des Ge-
richts sei der Zugang zum slowenischen Hoheitsge-
biet und dementsprechend zu einem Asylverfahren 
für viele Asylsuchende vor allem bis Februar 2022 
schwierig gewesen, weil es auf Grundlage bilateraler 
Rückführungsabkommen regelmäßig zu Push-Backs 
insbesondere nach Kroatien gekommen sei. NGOs 
berichten von Zurückweisung Asylsuchender ohne 
ordnungsgemäße Verfahren und ohne die Möglich-
keit Rechtsmittel einzulegen. Außerdem käme es zu 
Kettenabschiebungen und nicht richtig dokumentier-
ten Asylanträgen. Diese Situation habe sich jedoch 
entscheidend verbessert, da der Zugang zum slowe-
nischen Asylverfahren deutlich einfacher geworden 
sei, nachdem sich die kroatischen Behörden seit 
Februar 2022 geweigert hätten, Personen auf Grund-
lage des bilateralen Rückübernahmeübereinkommens 
aufzunehmen.33

32 Vgl. OVG Niedersachsen, Urteil vom 5.12.2023, Az. 10 LB 19/23, - MILo, 
abgerufen am 18.3.2024.
33 Vgl. BFA, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation - Slowenien, 
9.12.2021, S. 4; vgl. AIDA, Country Report: Slovenia, 2021 Update, S. 14; vgl. 
Amnesty International Report 2021/22, The State of the World‘s Human 
Rights - Slovenia, S. 328; vgl. US DOS, 2021 Country Report on Human Rights 
Practices - Slovenia, S. 11; AIDA, Länderbericht: Slowenien, 2022 Update, S. 
12, 31.

Auch wird einheitlich davon berichtet, dass Dublin-
Rückkehrende bezüglich des Zugangs zum Asylver-
fahren auf keine Hindernisse stoßen. Sie würden ab 
dem Zeitpunkt ihrer Rückkehr nach Slowenien als 
Asylbewerber gelten. Hinweise dafür, dass Dublin-
Rückkehrende eine Abschiebung in die Nachbarländer 
zu befürchten haben, gäbe es nicht.34 Im slowenischen 
Asylverfahren oder den Aufnahmebedingungen selbst 
bestünden keine systemischen Mängel. Dublin-Rück-
kehrende hätten unter anderem Recht auf Unterbrin-
gung, Verpflegung, medizinische Versorgung.35 Nach 
Anerkennung seien Schutzberechtigte slowenischen 
Staatsangehörigen gleichgestellt und hätten gleicher-
maßen Zugang zu Sozialleistungen, Bildung, Arbeits-
markt sowie Wohnbeihilfe.36

Das OVG ist zu der Überzeugung gelangt, dass für 
Dublin-Rückkehrende keine hinreichenden Gründe für 
die Gefahr einer unmenschlichen oder erniedrigenden 
Behandlung im Sinne von Art. 3 GRC und Art. 3 EMRK 
bei einer Rücküberstellung nach Slowenien vorliegen. 
Somit hat das Bundesamt den Asylantrag des Klägers 
zu Recht als unzulässig abgelehnt und auch die Fest-
stellung, dass keine Abschiebungsverbote nach § 60 
Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG vorliegen, ist rechtmä-
ßig. Es bestehen zudem keine Anhaltspunkte dafür, 
dass der Kläger nicht arbeitsfähig wäre und ihm die 
Arbeitsaufnahme zur Existenzsicherung in Slowenien 
nicht möglich sein sollte. Aufgrund fehlender konkre-
ter Angaben ist auch keine besondere Vulnerabilität 
ersichtlich. Dass die Arbeitssuche in Slowenien für 
den Kläger auch mit gewissen Hürden verbunden 
sein kann (z. B. Sprachbarriere, Vorbehalte gegenüber 
Migranten), würde den Kläger auch in Deutschland 
betreffen. Weitere individuelle Umstände, die eine 
andere Beurteilung begründen könnten und eine 
Ausübung des Selbsteintrittsrechts nach Art. 17 Abs. 
1 Dublin III-VO erforderlich machen würden, lassen 
sich vorliegend nicht feststellen. Folglich kommt es 
zu einer Abänderung des erstinstanzlichen Urteils und 
zur vollständigen Klageabweisung.37

Rechtsdokumentation

VG Cottbus / Südafrika: In-
terner Schutz vor Kriminalität
Mit Urteil vom 7. März 2024 (Az. VG 5 K 98/24.A) 
entschied das Verwaltungsgericht (VG) Cottbus, dass 
bei Bedrohungen durch kriminelle Banden interner 
Schutz in Südafrika zur Verfügung stehe. Asylbegrün-
dend trug der Kläger vor, dass er von der sogenannten 

34 Vgl. AIDA, Länderbericht: Slowenien, 2022 Update, S. 47.
35 Vgl. BFA, Länderinformation der Staatendokumentation - Slowenien, 
14.11.2023, S. 4.
36 Vgl. BFA, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation - Slowenien, 
14.11.2023, S. 13.
37 Vgl. OVG Niedersachsen, Urteil vom 5.12.2023, Az. 10 LB 19/23, - MILo, 
abgerufen am 18.3.2024.

https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe/fetchcsui/-29977036/OVG_L%C3%BCneburg%2C_vom_05.12.2023%2C_10_LB_19_23%2C_Urteil.pdf?nodeid=29978355&vernum=-2
https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe/fetchcsui/-29977036/OVG_L%C3%BCneburg%2C_vom_05.12.2023%2C_10_LB_19_23%2C_Urteil.pdf?nodeid=29978355&vernum=-2
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Gang 28, einer Gefängnis-Gang, verfolgt worden sei, 
da diese ihn für sich rekrutieren haben wollen. Er sei 
von der Gang 28 zweimal attackiert worden. Einmal in 
Johannesburg und ein zweites Mal auf der Autobahn 
Pretoria und Johannesburg. Nachdem ein Freund, der 
sich ebenfalls vor der Gang versteckt habe, erschossen 
worden sei, sei schließlich auch der Kläger ausgereist. 

Das VG Cottbus entschied, dass für den Kläger eine 
interne Fluchtalternative gemäß § 3e AsylG zur Ver-
fügung stehe. Zwar ergäbe die Erkenntnislage, dass 
in Südafrika durchaus erhebliche Kriminalität vor-
herrsche. Die Kriminalitätsraten seien mitunter die 
höchsten der Welt. Dies gälte für Morde aber auch für 
Vergewaltigungen und Kriminalität mit Schusswaffen. 
Straßenbanden verfügten in vielen großen Town-
ships über beträchtliche Macht, am deutlichsten in 
Townships um Kapstadt. Es sei jedoch nicht ersicht-
lich, dass diese Gruppe in der Lage wäre, landesweit 
den Aufenthaltsort von Personen zu ermitteln und 
sie zu verfolgen. Den Klägern stünde es danach frei, 
sich in jedem beliebigen Ort Südafrikas, mithin auch 
weit weg von Johannesburg niederzulassen. Für die 
in Johannesburg ansässigen Verfolger sei der Kläger 
nach einem Umzug in andere Landesteile, etwa in 
eine andere südafrikanische Großstadt wie Kapstadt 
oder Durban, sowie in jedem beliebigen anderen 
Ort, praktisch nicht auffindbar. In Südafrika gäbe es 
auch kein wie in Deutschland übliches polizeiliches 
Meldewesen. Die südafrikanischen Behörden erteilten 
über Anschriften und Aufenthalte keine Auskünfte an 
Dritte.

Eine Aufenthaltsnahme außerhalb Johannesburgs sei 
dem Kläger auch zumutbar. Südafrika sei eine Indust-
rienation und erwirtschafte fast ein Drittel der gesam-
ten Wirtschaftsleistung Subsahara-Afrikas. Das Land 
verfüge zudem über die am meisten diversifizierte und 
industrialisierte Ökonomie Afrikas. Da es dem Kläger 
auch zuvor möglich gewesen sei, seinen Lebensunter-
halt zu erwirtschaften, bestünden auch keine Anhalts-
punkte für ein mögliches Abschiebungsverbot.38

Rechtsdokumentation

Blick zum Nachbarn - Bulga-
rien: State Agency for Refu-
gees (SAR)
Im November 2023 haben die bulgarische Asyl-
behörde „State Agency for Refugees (SAR)“ und 
das Bundesamt eine Verwaltungsvereinbarung zur 
vertieften Zusammenarbeit unterzeichnet, welche 
unter anderem auch Grundlage für den Austausch 
von Verbindungspersonal, die gezieltere Vermittlung 

38 Vgl. VG Cottbus, Urteil vom 7.3.2024 - VG 5 K 98/24.A - MILo, abgerufen am 
18.3.2024.

von Informationen zu den Aufnahmebedingungen 
von Schutzsuchenden und Dublin-Rückkehrenden 
sowie der Einschätzung des Migrationspotenzials aus 
Bulgarien bildet.39 Die Vereinbarung fußt auf einer 
bereits im Jahr 2015 geschlossenen Absichtserklärung 
zwischen den beiden Behörden. Es folgten gegen-
seitige Delegationsreisen, die dem Austausch über 
gemeinsame Arbeitsfelder sowie der Eruierung und 
Vereinbarung von Kooperationen dienten. Im Mit-
telpunkt standen dabei insbesondere die Verfahren 
zum internationalen und vorübergehenden Schutz, 
die Fördermöglichkeiten über den AMIF, das Dublin-
III-Verfahren und die Etablierung eines Qualitäts-
managementsystems. Zuletzt kam im vergangenen 
Februar eine Gruppe des SAR – bestehend aus einem 
COI-Experten, dem Leiter eines Aufnahme- und Re-
gistrierungszentrums sowie der Leiterin der Direktion 
„Qualität der Verfahren“ – für eine kurze Hospitation 
nach Nürnberg. Die Stationen orientierten sich an den 
Interessen bzw. Arbeitsschwerpunkten der bulgari-
schen Kolleginnen und Kollegen: Qualitätssicherung 
im Asylverfahren (Referate 62A-C), Beschaffung 
und Bereitstellung von HKL-Informationen (Referat 
62F/G), Einblicke in die AS Zirndorf, Verfahrensfüh-
rung und Strategieprojekt AsylAS 2.0 (Referat 31A), 
Regionalcontrolling (Referat 31F) und Dublin-Verfah-
ren (Referate 32A/B).

Organisation der SAR
Die SAR ist eine dem bulgarischen Ministerrat unter-
stellte und mit rd. 400 Mitarbeitenden verhältnismä-
ßig kleine Behörde. Neben der Zentrale in Sofia gibt 
es vier territoriale Abteilungen, in denen die Regist-
rierung und die Prüfung von Anträgen auf internatio-
nalen und temporären Schutz, die Durchführung von 
Verfahren zur Bestimmung des für das Asylverfahren 
zuständigen Mitgliedstaates (Dublin-Verfahren) sowie 
die Unterbringung und medizinische Versorgung von 
Schutzsuchenden erfolgt. Die Aufnahmeeinrichtun-
gen werden dabei von IOM (Rechts- und Sozialbera-
tung, Sprachkurse, freiwillige Rückkehr) und UNHCR 
(finanzielle Unterstützung, psychosoziale Beratung, 
Begleitung vulnerabler Personen) unterstützt.

Der Präsidentin sind zwei Vizepräsidenten sowie ein 
Generalsekretär unterstellt. Letzterer ist mit der all-
gemeinen Verwaltung, wie Personal, Organisation, 
Finanzen und rechtliche Angelegenheiten der Behörde 
betraut. Der erste Vizepräsident kümmert sich um die 
europäische Harmonisierung und internationale Be-
ziehungen. Der zweite Vizepräsident ist für die Quali-
tät der Verfahren sowie die territorialen Abteilungen 
bzw. die Aufnahmeeinrichtungen zuständig.40 Die Auf-
nahmeeinrichtungen verfügen über rd. 3.600 Unter-
bringungsplätze.41 Davon entfallen rd. 1.500 auf die 
vier Registrierungs- und Aufnahmezentren in Sofia42 
39 Vgl. https://aref.government.bg/en/node/713, abgerufen am 15.3.2024.
40 Vgl. https://aref.government.bg/en/node/630, abgerufen am 15.3.2024.
41 Vgl. EUAA: Operational Plan 2023-2024, 3.7.2023, S. 3f.
42 Voenna Rampa, Ovcha Kupel, Vrazdebna, Busmantsi, vgl. https://aref.
government.bg/en/node/598, abgerufen am 15.3.2024.

https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe/fetchcsui/-29977822/VG_Cottbus%2C_vom_07.03.2024%2C_VG_5_K_98_24.A%2C_Urteil.pdf?nodeid=29975729&vernum=-2
https://aref.government.bg/en/node/713
https://aref.government.bg/en/node/630
https://aref.government.bg/en/node/598
https://aref.government.bg/en/node/598
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sowie rd. 1.740 auf die zwei Registrierungs- und Auf-
nahmezentren in Banya und Harmanli. Darüber hinaus 
gibt es im Südosten des Landes ein Transitzentrum in 
Pastrogor (nähe türkische Grenze), in welchem rd. 320 
Personen untergebracht werden können. Für unbe-
gleitete Minderjährige und alleinerziehende Elterntei-
le wurden sog. „Safe Zones“ in zwei Aufnahmeeinrich-
tungen in Sofia eingerichtet. Geplant ist eine weitere 
„Safe Zone“ in Harmanli. In Abschiebehaft befindliche 
Personen werden in dem geschlossenen Aufnahme-
zentrum in Busmantsi untergebracht.43

Ablauf des Asylverfahrens 
Anträge auf internationalen Schutz können in allen 
Aufnahmeeinrichtungen der SAR, aber auch bei der 
Grenzpolizei oder der Migrationsabteilung des Innen-
ministeriums eingereicht werden. Das Statusfeststel-
lungsverfahren beginnt jedoch erst, wenn der oder 
die Antragstellende persönlich in einer Aufnahmeein-
richtung der SAR erscheint. Nach der Registrierung 
wird ein vorläufiges Ausweisdokument ausgestellt, die 
sog. „registration card“, welche zunächst drei Monate 
gültig ist und den legalen Aufenthalt des Antragstel-
lenden auf eine bestimmte Region44 eingrenzt. Das 
bulgarische Asylrecht sieht in der Folge eine Sicher-
heitsüberprüfung aller Antragstellenden durch die 
Agentur für nationale Sicherheit (SANS) vor. Demnach 
informiert die SAR die SANS über die Registrie-
rung jedes Antrages auf internationalen Schutz. Die 
Sicherheitsüberprüfung erfolgt auf der Grundlage 
von Gesprächen mit dem Antragstellenden und die 
Agentur erstellt im Anschluss daran eine schriftliche 
Stellungnahme.45

 
Im regulären Verfahren soll innerhalb von sechs Mo-
naten über den Antrag entschieden werden. 
Dabei erfolgen die Anhörung und die Entscheidung 
durch unterschiedliche Sachbearbeitende: Der Inter-
viewende hat vier Monate Zeit, das Interview durch-
zuführen und einen Vorschlag für eine Entscheidung 
auszuarbeiten. Ein zweiter Sachbearbeitender soll den 
Antrag in den sich anschließenden zwei Monaten prü-
fen und darüber entscheiden. Reichen die Erkenntnis-
quellen und/oder Beweise nicht aus, um innerhalb von 
sechs Monaten eine Entscheidung zu treffen, kann die 
Frist um weitere neun Monate – maximal aber bis zu 
insgesamt 21 Monate – verlängert werden.46

Exkurs Interview:
 − Während der Interviewende früher die Möglich-

keit hatte, dem Antragstellenden offene Fragen 
zu stellen und die Möglichkeit bestand, Wider-
sprüche zu klären, wurde 2019 ein einheitliches, 
strukturiertes Interviewverfahren eingeführt. 

43 Vgl. ECRE/AIDA: Country Report: Bulgaria, 2022 Update von März 2023, S. 
14.
44 „Movement Zone“
45 Vgl. Art. 58 Abs. 10 LAR, https://lex.bg/laws/ldoc/2135453184, abgerufen 
am 15.3.2024.
46 Vgl. Art. 74 LAR, https://lex.bg/laws/ldoc/2135453184, abgerufen am 
15.3.2024.

 − Das Asylgesetz (Law on Asylum and Refugees – 
LAR) sieht vor, dass das Interview mit Hilfe einer 
audio- oder audiovisuell-Aufnahme aufgezeich-
net wird. 

 − Aufgrund des Mangels an Dolmetschenden für 
Schlüsselsprachen findet das Interview häufig in 
Form einer Videokonferenz, zu der sich der Dol-
metschende hinzuschaltet, statt.47

Was den Entscheidungsprozess betrifft, so verfügt die 
SAR über einen Ex-ante-Überprüfungsmechanismus, 
bei dem sich der Sachbearbeitende, der Leiter des 
jeweiligen Aufnahmezentrums und die Rechtsabtei-
lung des SAR auf einen Entscheidungsentwurf einigen 
müssen. Der Entwurf wird dann der Präsidentin oder 
dem zuständigen Vizepräsidenten der SAR zur end-
gültigen Entscheidung vorgelegt.48

Neben dem regulären Verfahren besteht die Möglich-
keit, ein beschleunigtes Verfahren einzuleiten, sofern 
Informationen oder Anhaltspunkte vorliegen, dass der 
Antrag offensichtlich unbegründet ist. Die Entschei-
dung hierüber obliegt dem zuständigen Sachbearbei-
tenden. In diesem Fall muss innerhalb von 14 Tagen 
ab Antragstellung entschieden werden.49

In dem Transitzentrum Pastrogor startete im März 
2023 ein gemeinsames Pilotprojekt Bulgariens und 
der Europäischen Kommission zur Verhinderung irre-
gulärer Einreisen und zur Stärkung des Grenz- und Mi-
grationsmanagements. Bulgarien führte innerhalb von 
sechs Monaten und mit operativer und technischer 
Unterstützung der Kommission mehrere Instrumente, 
darunter ein Screening sowie ein beschleunigtes Ver-
fahren für Antragstellende aus Herkunftsländern mit 
einer Schutzquote unter 20 Prozent, ein. Dies betraf 
im Jahr 2023 insbesondere Antragstellende aus Ma-
rokko (visafreie Einreise in die Türkei), Irak, Algerien, 
Ägypten und Tunesien. Das Projekt wird im Jahr 2024 
fortgeführt.50

Entwicklung der Asylzahlen
Laut dem Geschäftsbericht 2023 der SAR sei im Jahr 
2023 eine Rekordzahl von Anträgen auf internationa-
len Schutz seit der Einrichtung der Asylbehörde im 
Jahr 1993 erreicht worden. Insgesamt habe die SAR 
im vergangenen Jahr 22.518 Anträge registriert, was 
einem Anstieg von zehn Prozent ggü. dem Vorjahr 
und +50 Prozent ggü. dem Jahr 2021 entspreche (Vgl. 
2022: 20.407, 2021: 10.999, 2020: 3.525, 2019: 2.152). 
Die Hauptherkunftsländer der Antragstellenden seien 
Syrien (55 Prozent oder 12.416 Anträge), Afghanistan 
(26 Prozent oder 5.906 Anträge) und Marokko (12 Pro-
zent oder 2.580 Anträge) gewesen. Bemerkenswert sei 

47 Vgl. Art. 63a Abs. 3 LAR, https://lex.bg/laws/ldoc/2135453184, abgerufen 
am 15.3.2024. 
48 Vgl. Art. 75 Abs. 1 LAR, vgl. https://lex.bg/laws/ldoc/2135453184, abgerufen 
am 15.3.2024.  
49 Vgl. Art. 13 LAR, vgl. auch https://lex.bg/laws/ldoc/2135453184, abgerufen 
am 15.3.2024.
50 Vgl. SAR-Geschäftsbericht 2023, https://aref.government.bg/en/node/746, 
abgerufen am 15.3.2024.
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auch die hohe Antragszahl von unbegleiteten Minder-
jährigen; diese machten 17 Prozent aller Anträge auf 
internationalen Schutz aus. Parallel dazu sei auch die 
Zahl der Entscheidungen im Berichtszeitraum signifi-
kant gestiegen und hätte mit 24.949 eine nie gekannte 
Größenordnung erreicht (vgl. 2022: 19.292). Daneben 
hätten im Jahr 2023 rund 66.200 aus der Ukraine Ge-
flüchtete einen vorübergehenden Schutz in Bulgarien 
erhalten. Zum 31. Dezember 2023 habe die Gesamt-
zahl der Personen, denen Bulgarien einen vorüberge-
henden Schutz gewährte, bei 173.709 gelegen.51

Herausforderungen
Die Kolleginnen und Kollegen der SAR haben im 
Rahmen der bilateralen Gespräche auf die einge-
schränkten personellen, finanziellen und infrastruk-
turellen Ressourcen der Behörde hingewiesen. Auch 
NGO beklagen regelmäßig die Bedingungen in den 
Aufnahmeeinrichtungen. Es mangele an Personal, 
Unterbringungsplätzen, Nahrungsmitteln, Kleidung, 
Medikamenten, Hygiene und wichtigen Hilfeleistun-
gen. Bemängelt wurden auch unzureichende oder 
fehlerhafte Übersetzungen im Rahmen der Anhörung, 
was auf das Fehlen von geeigneten Dolmetschenden 
zurückzuführen sei. So könnten nur Übersetzungen 
ins Englische, Französische und Arabische – und das 
hauptsächlich in der Hauptstadt Sofia - sichergestellt 
werden. Weitere Schlüsselsprachen, wie Kurdisch, 
Paschtu, Urdu, Tamilisch, Äthiopisch oder Suaheli, 
seien selten und größtenteils nicht verfügbar. Bei 
Engpässen in der Verdolmetschung werden durch die 
SAR ebenfalls Videokonferenzen organisiert.52 Hinzu 
kommt, dass bislang ein nationales elektronisches 
System fehlt, sodass die SAR noch stark papierbasiert 
arbeitet. Im November sei das Konzept zur Erstellung 
einer Datenbank vom Ministerrat in eine Projektliste 
zur Bereitstellung von Fördermitteln aufgenommen 
und parallel dazu ein Antrag auf technische Unter-
stützung bei der Europäischen Asylagentur (EUAA) 
gestellt worden.53

Die SAR hat zwischenzeitlich das Projekt „Sicherstel-
lung der Aufnahme- und Unterbringungskapazitäten 
in den SAR-Zentren des Innenministeriums“ lanciert, 
welches über Fördergelder des Fonds „Asyl, Migration 
und Integration“ (AMIF) finanziert wird und sich über 
einen Zeitraum von 21 Monaten erstreckt (1. Septem-
ber 2023 bis 1. Juni 2025).54 Ein weiteres AMIF-Projekt 
„Operative Unterstützung durch Einstellung von zu-
sätzlichem Personal und laufende Unterstützung der 
SAR“ soll dazu beitragen, die personellen Engpässe 
in den Aufnahmeeinrichtungen aufzufangen und die 
Abteilung „Qualität der Verfahren“ in die Lage zu ver-
setzen, die Zentren bei der Aufnahme, Unterbringung 

51 Vgl. SAR-Geschäftsbericht 2023, https://aref.government.bg/en/node/746, 
abgerufen am 15.3.2024.
52 Vgl. ECRE/AIDA: Country Report: Bulgaria. 2022 Update von März 2023, S. 
14f.
53 Vgl. SAR-Geschäftsbericht 2023, vgl. auch https://aref.government.bg/en/
node/746, abgerufen am 15.3.2024.
54 Vgl. https://aref.government.bg/en/node/700, abgerufen am 19.3.2024.

und Registrierung zu unterstützen (Laufzeit: 30 
Monate).55 Darüber hinaus wird die SAR im Rah-
men des „Operating Plan 2023-2024“ von der EUAA 
durch die Entsendung von Expertinnen und Experten 
unterstützt. Darunter befinden sich u. a. auch Dol-
metschende für seltene Sprachen, Expertinnen und 
Experten für die Aufnahme besonders vulnerabler 
Personen sowie IT-Expertinnen und -Experten.56

Bulgarien ist zudem eines der zehn EU-Länder, das fi-
nanzielle und strukturelle Unterstützung (Flüchtlings-
koordinierung) über den „Regional Refugee Response 
Plan (RRP) for the Ukraine Situation“ des UNHCR und 
zahlreicher NGOs erhält.57

Informationszentrum Asyl und Migration (IZAM)
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